
LV 1.04 

03.15 

©Stadt Erfurt 

 

 

Amt 

Personal- und Organisationsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0979/18 

Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung FLRV vom 09.05.2018 zum TOP 6.1 - Nachbesetzung 

freier Stellen im Bereich des Feuerwehrrettungsdienstes und der Gefahrenabwehr hier: Zeitplan 

(Drucksache 0642/18 und 0887/18) 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Seitens des Personal- und Organisationsamtes ergeht folgende Stellungnahme:  

 

Welcher Zeitplan ist für die Nachbesetzung der vakanten Stellen im Amt 37 vorgesehen? 

 

Die Auswahlentscheidung zu den Stellenbesetzungsverfahren "Sachbearbeiter/-in Brand- und 

Technische Gefahren" sowie "Sachbearbeiter/-in Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge" 

wurde durch die oberste Dienstbehörde getroffen und dem Personalrat in der Sitzung vom 

27.06.2018 zur Mitbestimmung vorgelegt. Mit Zustimmung des Personalrates sollen o.g. Stellen 

umgehend nachbesetzt werden. 

 

Im Stellenbesetzungsverfahren "Beamte und Beamtinnen des mittleren feuerwehrtechnischen 

Dienstes, A 8" steht nach Prüfung der abgeforderten Beurteilung fest, dass der Inhalt einer 

Beurteilung eines externen Bewerbers inhaltlich nicht mit den Inhalten der Beurteilungen der 

anderen Bewerber vergleichbar ist. Nach entsprechender Prüfung kann eine Vergleichbarkeit auch 

nicht im Zuge der Auslegung hergestellt werden, sodass zur Ermöglichung des 

Leistungsvergleiches auf strukturierte Vorstellungsgespräche zurückgegriffen werden muss. Der 

entsprechende Auswahltag soll gemäß der Abstimmung mit dem Amt 37 am 16.08.2018 

stattfinden. Nach Auswertung des Auswahltages ist die Auswahlentscheidung anschließend 

durch die oberste Dienstbehörde zu treffen und der Personalrat ist entsprechend zu beteiligen. 

Mit Zustimmung der Personalsachen durch den Personalrat kann sodann die Nachbesetzung der 

vakanten Stellen erfolgen. Die Umsetzung der internen Bewerber kann dabei unmittelbar nach 

Ablauf der entsprechenden Rechtsmittelfristen vollzogen werden. Bezüglich der externen 

Bewerber sind zusätzlich die Zeitpunkte der Versetzung mit den abgebenden Kommunen 

abzustimmen. Konkrete Aussagen zum  diesbezüglichen Zeitpunkt der Neueinstellungen sind 

gegenwärtig noch nicht möglich. 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Peter Kinsinger 
 

03.07.2018 
Unterschrift  Amtsleiter  Amt 11 Datum 
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